
Zuerst Zum ArZt: 
Antrag wird am besten von einem Facharzt ausgestellt. Ein Fach
arztantrag erhöht Ihre Chancen auf Bewilligung der Therapie. 
Wenn Sie die gesetzlich vorgesehenen Fristen (bei stationären 
Heilverfahren 2 x in fünf Jahren, Ausnahme: Berufstätige Personen 
mit der Diagnose morbus Bechterew 1 x jährlich) unterschrei

ten, sollte Ihr Antrag eine fundierte medizinische Begründung da
für enthalten. Der HeilstollenBehandlungswunsch soll auf dem 
Antrag entsprechend vermerkt sein.
Wissenschaftliche Informationen zur Wirksamkeit der Gasteiner 
Heilstollentherapie senden wir gerne zu.

BeWILLIGuNG ABLeHNuNG

ÖsterreIcHIscHe soZIALversIcHeruNGsträGer

stAtIoNäres
HeILverfAHreN: 
Der Wunsch der Kuran stalt 
und der Wunsch der Heil
stolleneinfahr ten werden 
am Antrag schrift lich ver
merkt. Volle Kostenüber
nahme des Kuraufenthaltes 
mit Eigenbeteiligung je nach 
Ein  kommen des Patien ten. 
Ein adäquater Termin kann 
meist mit dem jeweiligen 
Vertragshaus abgestimmt 
werden.

KurKosteN
ZuscHuss: 
Für Patienten, die bei Un
terkunft und Termin unab
hängig sein wollen (ist über 
div. Kostenträger, z.B. PVA, 
möglich). Der Weg und die 
medizinischen Vorausset
zungen sind gleich wie bei 
der stationären Kur. Für Ab
rechnungsmodalitäten er
kundigen Sie sich bei Ihrem 
zuständigen Sozialversiche
rungsträger.

Auf verorDNuNGs
scHeIN:
Der Patient lässt sich die 
Gasteiner Heilstollenthera
pie vom Haus oder Fach
arzt verordnen. Diese kann 
vom Chefarzt bei bestimm
ten Krankheitsbildern be
willigt werden.

Die bewilligte Heilstollen
therapie wird direkt mit den 
Vertragspartnern verrech
net. Bei anderen bewillig
ten Anwendungen (Massa
gen, physikalische Therapi
en) besteht die Möglichkeit 
der Rückerstattung der Kas
sensätze.

Bewilligungen können auch 
direkt vor Ort per Fax einge
holt werden.

sIe sIND mIt Der ABLeHNuNG uND IHrer
BeGrüNDuNG NIcHt eINverstANDeN:
medizinisch: Eine fundierte und umfangreiche medizinische 
Begründung durch einen (Fach)arzt ist die wesentliche Basis 
für einen Antrag. Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit und 
ergänzen Sie evt. den Antrag bei einem Widerspruch. Auch 
sollte gegebenenfalls Ihr Arzt mit dem Chefarzt Kontakt auf
nehmen, um Unklarheiten auszuräumen. 

Wissenschaftliche Nachweise für Wirksamkeit und Effektivi
tät sowie das positive KostenNutzenVerhältnis der Gasteiner 
Heilstollentherapie senden wir Ihnen gerne zu.

sIe sIND mIt Der ABLeHNuNG eINverstANDeN:
Gasteiner Heilstollen Privatpauschalen, bitte kontaktieren Sie 
uns!

GerNe BIeteN WIr IHNeN  
KoNKrete HILfesteLLuNG:

Um Formfehler bei der Antragstellung zu vermeiden, wen
den Sie sich am besten direkt an die Mitarbeiter des Gastei
ner Heilstollens, noch bevor Sie Kontakt zu Ihrer Krankenver
sicherung aufnehmen. 

Bei unzureichender Begründung der Ablehnung kontaktieren 
Sie uns bitte: T 0043 (6434) 37530 
EMail: kosten@gasteinerheilstollen.com

Wir leisten Hilfestellung und stellen Unterlagen zur Verfügung!

DER WEG zUR GASTEINER  
HEIlSTOllENTHERAPIE
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ABrecHNuNG üBer verorDNuNGsscHeIN

•  Österreichische Gebietskrankenkassen (GKK) 
Ausnahmen sind: Vorarlberg, Steiermark und Tirol  
(Tirol: mit nachträglicher Kostenerstattung möglich)

•  Krankenkasse der gewerblichen Wirtschaft (GW)
•  Krankenkasse der öffentlich Bediensteten (BVA)
•  Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen und 

Bergbau (VAEB)

•  Krankenkasse des Magistrats Wien und Salzburg (KFA)
•  Bundessozialämter (landesinvalidenämter)
•  Sozialversicherungsanstalt der Bauern
•  Tiroler lehrerkrankenkasse
•  Österreichische TabakBetriebskrankenkasse
•  Neusiedler Betriebskrankenkasse

AufLIstuNG Der ÖsterreIcHIscHeN soZIALversIcHeruNGeN für stAtIoNäre HeILverfAHreN

GerNe seNDeN WIr IHNeN eINe AufsteLLuNG Der Häuser mIt vertrAGLIcHeN  
BeZIeHuNGeN für stAtIoNäre HeILverfAHreN IN GAsteIN Zu.

•  Pensionsversicherungsanstalt für Arbeiter und  
Angestellte (PVA)

•  Gebietskrankenkassen – alle Bundesländer (GKK)
•  Krankenkasse der gewerblichen Wirtschaft (GW)
•  Krankenkasse der öffentlich Bediensteten (BVA)
•  Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen und 

Bergbau (VAEB)
•  Krankenkasse des Magistrats (KFA)

•  Bundessozialämter (landesinvalidenämter)
•  Sozialversicherungsanstalt der Bauern
•  Oberösterreichische lehrerkrankenkasse
•  Betriebskrankenkasse Pengg
•  Betriebskrankenkasse Kapfenberg
•  Betriebskrankenkasse Kindberg
•  Betriebskrankenkasse zeltweg
•  Betriebskrankenkasse VoestAlpine Donawitz

ÖSTERREICHISCHE SOzIAlVERSICHERUNGS 
TRäGER MIT DIREKTABRECHNUNG FüR  
AMBUlANTE UND STATIONäRE « KUREN »
Auflistung der österreichischen Krankenkassen mit Ambulanzverträgen:

PrIvAte KAsseN: 
Mit Privatkassen bestehen keine Direktabrechnungsverträge. Patien
ten reichen jedoch die Rechnung für die kurärztlich verordneten An
wendungen (bei vorheriger Information an die Krankenkasse) nach
Beendigung der Kur ein und sollten dann zumindest einen Teil der 
Kosten rückerstattet bekommen.

tIPP für DIe steuerLIcHe ABsetZBArKeIt:
Beachten Sie bitte, dass sämtliche ärztlich verordneten Anwendun
gen sowie die geleisteten Eigenanteile bei Ihrer Einkommensteuer
erklärung bzw. Arbeitnehmerveranlagung als « außergewöhnliche  
Belastungen » absetzbar sind (inklusive Aufenthalt, sofern als Kur
aufent halt auf der Rechnung definiert).

« Wohlfühlen mit Qualitätsgarantie »


